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1 Erklärung über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
nach Artikel 12 § 4 des Adoptionsgesetzes vom 2. 7. 1976 (BGBI. l S. 1749)

22. 4. 77 (4)

Anlage 1

Die Sorgeberech- Der Sorgeberech- Die Sorgeberech- Das angenommene
~ t̂igte P]tigte [~|tigten (~~]Kind
Name, Vornamen, Geburtsname .

Name, Vornamen, Geburtsname

ausgewiesen durch

ausgewiesen durch

letzter Aufenthalt in Deutschland

erklärt für sich selbst erklärt - erklären - für das Kind Ich bin Das Kind ist

02

p n n
geboren am in

wohnhaft in

letzter Aufenthalt in Deutschland in

An Kindes Statt angenommen am

l Staatsangehörigkeit

Auf das Annahmeverhältnis finden gemaS Art. 12 § 2 Abs. 1
AdoptG ab 1. 1. 1978 die Vorschriften des Gesetzes über die Aufnahme
Minderjähriger Anwendung

~i
Belegt durch
Personenstandsurkunde

iIch will Das Kind will (soll) die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben.n n
Ich bitte Wir bitten v die zum Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit erfc

1 — 1 1 _ 1 Hierzu mache(n) ich (wir) folgende Angaben:

1. über die Adoptiveltern des erklärungsberechtigten Kindes
Vater (Name, Vornamen, Geburtsname)

geboren am in

wohnhaft in

rdertiche(n) Urkunde(n) auszufertigen.

Nur von der Behörde auszufüllen

Die Angaben sind belegt durch

Staatsangehörigkeit (T) zur Zeit des Wirksam werdens der Annahme (?) (Deutsche im sinne des Grundgesetzes
- Art. 116 Abs. 1 - geben an. ob sie die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder
Deutsche ohne deutsche Staatsangehörigkeit
sind)

Mutter (Name, Vornamen, Geburtsname)

geboren am in

wohnhaft in

Staatsangehörigkeit 0 zur Zeit des Wirksamwerdens der Annahme

Ehe geschlossen am Ehe aufgelöst durch Ehescheidung am

Sorgeberechtigt nach deutschem Recht

sind beide Eltern ist nur der Vater ist nur die Mutter
~i n n

2. über die Abkömmlinge des erklärungsberechtigten Kindes
1. Kind (Name, Vornamen) geboren am

In Staatsangehörigkeit

2. Kind (Name. Vornamen) geboren am

In Staatsangehörigkeit

beglaubigte Abschriften aus dem
— i Familienbuch •

Heiratsurkunde
H
Ehescheidungsurteil
D
Personalausweis/Reisepaß
D
Bescheinigung der Meldebehörde

U
Sterbeurkunde
D
Geburtsurkunde(n)n
Reisepaßn
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3.
Ich habe Das Kind hat

nach der Annahme die deutsche Staatsangehörigkeit - Rechtsstellung als Deutscher ohne
deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes - nicht
besessen und auch nicht durch ausdrückliche Erklärung ausgeschlagen.

4.
Das erklärungsberechtigte Kind

ist noch nicht 18 Jahre alt
"1 • -

Nur von der Behörde auszufüllen

Die Angaben sind belegt durch

Personalausweis

Reisepaß

Staatsangehörigkeitsurkunde

beglaubigte Abschrift aus dem
— l Familienbuch

durch Gebrechen gehindert, die Erklärung selbst abzugeben

Die Erklärung - haben - hat - abgegeben die (der) Sorgeberechtigte(n)
Eltern Vater Mutter Vormund

Ort, Datum Unterschriften

Sorgerecht kraft
elterlicher Gewaltn
Beschluß des Vormundschafts-
~~]gerichtes

vom

Von der die Erklärung weiterleitenden Behörde auszufüllen

Von den vorgelegten Unterlagen sind beigefügt:

Von den vorgelegten Unterlagen sind zurückgegeben worden:

(Stempel)

Ort, Datum


